
 
 

Protokollauszug 
aus der 

13. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses  für Finanzen  
vom 18.11.2020 

 
öffentlich 
Top 4 Jahresabschluss 2017 der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) sowie Entlas-

tung des Oberbürgermeisters 
20/SVV/1285 
ungeändert beschlossen 

 
Herr Dr. Wegewitz eröffnet den Tagesordnungspunkt. Für die Verwaltung erläutert Frau May-
baum, Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (11) den Sachverhalt.  
 
Nach kurzer Aussprache stellt der Ausschussvorsitzende die Vorlage mit der DS 20/SVV/1285 
zur Abstimmung. Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen empfehlen der Stadtverordne-
tenversammlung mehrheitlich die Zustimmung zur Vorlage.  
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vom Kämmerer aufgestellten und vom 

Oberbürgermeister am ...10.2020 festgestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 in 
der vorliegenden Fassung (Anlage 1). Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung 
einen Gesamtüberschuss von 45.666.351,38 EUR aus. Der Gesamtüberschuss ergibt sich 
aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 43.348.267,55 EUR, dem Finanz-
ergebnis von 639.818,93 EUR und dem außerordentlichen Ergebnis von 1.678.264,90 EUR. 

2. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt darüber hinaus alle im Rahmen der Jahresab-
schlussarbeiten bekannt gewordenen unabweisbaren über- und außerplanmäßigen Aufwen-
dungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2017 (Anlage 2). Die Unabweisbarkeit wurde 
durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bestätigt.  

3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes 
über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 zur Kenntnis.  

4. Dem Oberbürgermeister wird, entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungsamtes, 
nach § 82 Absatz 4 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) uneingeschränkte 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2017 erteilt. 

5. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Haushaltsermächtigungen für 
Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 34.233.750,25 
EUR (mit Wirkung auf Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt) sowie für Investitionsauszah-
lungen in Höhe von 54.322.385,50 EUR vom Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 
übertragen werden. 

 
 
 
 
 

 


